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Nutzungsbedingungen Vermietung (Parking Provider)

der ShareP AG ("ShareP" oder "Dienstleister"), Apfelbaumstrasse 45, 8050 Zurich, Schweiz

Oktober 2025

1.1

1.2

Regelungsbereich

Diese Nutzungsbedingungen regeln die
Nutzung der Leistungen/Services des
Dienstleisters ("Services") durch den Be-
steller, unter anderem die Vermietung an
interne und externe natirliche und juristi-
sche Personen ("Parkplatz Nutzer").

Die Services sind grundsatzlich fur alle na-
tlrlichen und juristischen Personen zu-
ganglich, ausser direkten Konkurrenten
von ShareP. Solchen ist der Zugriff auf die
Services untersagt, ausser ShareP stimmt
dem vorgangig und schriftlich zu.

Services

Allgemein

ShareP bietet Services fir Eigentimer,
Mieter und Verwalter von Parkierungsan-
lagen an ("Besteller"). "Parkierungsanlage"
bedeutet die Gesamtheit der Parkplatze
und/oder Ladestationen fir elektrische
Fahrzeuge des Bestellers (inkl. samtlicher
Bestandteile und Einrichtungen) gemass
Spezifikation im Bestellformular, die sich
an derselben Adresse befinden. Nicht un-
ter diesen Begriff fallt die Parkinfrastruktur
von ShareP gemass Ziff. 2.2.

Ein Besteller kann Services fir mehrere
Parkierungsanlagen anfragen und ver-
schiedene Services kombinieren, d.h. der
Besteller kann frei wahlen, welche Services
far welche Parkierungsanlage angefragt
werden. Abhéngig von der Parkierungsan-
lage sowie der Parkinfrastruktur ist die
Nutzung einiger Services allenfalls nicht
oder nur in beschranktem Umfang mog-
lich.

Jede Bestellung eines Services durch den
Besteller erfolgt Gber ein Bestellformular
("Bestellformular") und unterliegt der Pri-
fung und Annahme durch ShareP.

Die Nutzung der Services wird dem Bestel-
ler zu den Konditionen gemdass dem

2.1.5

2.2
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2.2.2

2.3
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Bestellformular sowie diesen Nutzungsbe-
dingungen Vermietung ermaglicht.

Die Nutzung der Services beinhaltet die
Nutzung der ShareP Plattform gemass
Ziff. 5.

Parkinfrastruktur

Zur Erbringung der Services installiert
ShareP die notwendigen Parkinfrastruk-
turinstallationen (z.B. loT Module, ALPR
Kameras, weitere Gerate zur Parkplatzver-
waltung und Ladegerate fur elektrische
Fahrzeuge; "Parkinfrastruktur"), die ge-
mass Bestellformular durch den Besteller
erworben oder ihm/ihr zur Nutzung zur
Verflgung gestellt werden.

ShareP ist fur einen effizienten Datenaus-
tausch zwischen der ShareP Plattform und
der Parkinfrastruktur zustandig.

Verwaltungsservice

Der Verwaltungsservice ermoglicht dem
Besteller via die ShareP Plattform seine
Parkierungsanlagen zu verwalten, insbe-
sondere:

(a) diese seinen Mitarbeitern, Gasten,
etc. intern zur Verflgung zu stellen,

(b) den Zugang zur Parkierungsanlage
und zu einzelnen Parkplatzen/Ladesta-
tionen flr bestimmte Parkplatz Nutzer
zu gewahren oder zu verweigern,

(c) einen Parkplatz/eine Ladestation vo-
ribergehend zu deaktivieren (sofern
aktuell keine Reservation/Nutzung),
und

(d) eine Ubersicht tiber die Belegung der
Parkierungsanlage zu erhalten.

Vermietungsservice (Sub-Lease)

Beim Vermietungsservice werden die Par-
kierungsanlagen des Bestellers oder Teile
davon via Untervermietung durch ShareP
den Parkplatz Nutzern angeboten ("Ver-
mietungsservice").
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2.4.2

243

24.4

2.4.5

2.4.6

2.5

251

Das (Unter-)Mietverhéltnis zwischen dem
Besteller und ShareP kommt automatisch
und nur fir die Dauer des Untermietver-
haltnisses zwischen ShareP und dem Park-
platz Nutzer zustande.

Via die ShareP Plattform kann der Besteller
jederzeit eine Ubersicht Gber die Unter-
miete(n) der Parkierungsanlage(n) erhal-
ten.

Der Besteller kann einzelne Parkplatze mit-
tels schriftlicher Mitteilung an ShareP und
unter Beachtung einer Frist von drei (3)
Monaten von der ShareP Plattform herun-
ternehmen. Bei Nichteinhaltung dieser
Frist schuldet der Besteller ShareP eine
pauschale Entschadigung in Hohe von
CHF 750.00 pro Parkplatz (Konventional-
strafe). Dieser Betrag deckt den Verwal-
tungsaufwand und die entgangene Ge-
schaftsmoglichkeit von ShareP und ist so-
fort fallig und zahlbar.

Das Herunternehmen von (ganzen) Parkie-
rungsanlagen ist nicht gestattet.

In Fallen hoherer Gewalt oder bei techni-
schen Griinden (Bauarbeiten, Instandhal-
tungsarbeiten oder Zugangsbeschrankun-
gen usw.), die die Nutzung der Parkie-
rungsanlage/einzelner Parkplatze verhin-
dern, hat der Besteller unverziglich nach
Bekanntwerden dieser Umstande ShareP
zu informieren. Sofern die Parkierungsan-
lage/Parkplatze danach so rasch wie mog-
lich wieder auf der ShareP Plattform ange-
boten wird/werden, stimmt ShareP dem
Herunternehmen i.d.R. zu/verzichtet i.d.R.
auf die obgenannte Konventionalstrafe.

Sofern nicht abweichend geregelt im Be-
stellformular, legt ShareP die von den
Parkplatz Nutzern zu zahlende Gebuhr
fest. Grundsatzlich sind dabei aktuelle
Marktkonditionen zu bericksichtigen, wo-
bei auch ein dynamisches Pricing ange-
wendet werden kann. Wird die Gebihr ge-
mass Bestellformular durch den Besteller
festgelegt, informiert dieser ShareP Gber
Anderungen mindestens 7 Tage vor deren
Inkrafttreten per E-Mail oder via die
ShareP Plattform.

Reparaturen ShareP und weitere Services

Wird ShareP vom Besteller, einem Park-
platz Nutzer oder Parkplatz Verwalter dar-
Uber informiert, dass eine Parkierungsan-
lage/Parkinfrastruktur i.vV.m. der ShareP
Plattform nicht einwandfrei funktionieren,

2.5.2
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3.1.2

versucht ShareP baldmoglichst, den Fehler
zu beheben/die Reparatur vornehmen
(nach Moglichkeit Fernreparaturen ge-
meinsam mit Parkplatz Verwalter).

Liegt die Ursache ausserhalb des Verant-
wortungsbereichs von ShareP (z.B. Prob-
leme mit der Infrastruktur von Drittanbie-
tern, der Stromversorgung, der Internet-
verbindung oder physische Schaden), wer-
den diese Services zusatzlich und auf Stun-
denbasis verrechnet. Bis zu einem Umfang
von vier (4) Stunden pro Fehlerbehe-
bung/Reparatur kann ShareP solche Ser-
vices ohne vorherige Zustimmung des Be-
stellers erbringen und verrechnen (aus Ef-
fizienzgriinden). Wird dieser Umfang tber-
schritten und/oder sind Teile der Parkie-
rungsanlage oder Parkinfrastruktur zu er-
setzen, ist hierfur die Zustimmung des Be-
stellers einzuholen. Fehlerbehebungen/Re-
paraturen werden von ShareP dokumen-
tiert und dem Besteller kommuniziert.

ShareP kann weitere Services, wie Bera-
tung, (technischen) Support oder Wartung
fir den Besteller erbringen. Sofern nicht
abweichend geregelt im Bestellformular,
werden solche Services zuséatzlich und auf
Stundenbasis verrechnet.

Vergltung und Abrechnung

Vergltung und Steuern

Provisionen und Gebuhren fir die Ser-
vices, Anderungsanfragen und sonstige
Leistungen richten sich nach den Preisan-
gaben im Bestellformular. Provisionen und
Gebuhren verstehen sich stets kumulativ.

Alle Provisionen und Geblhren unterlie-
gen zusatzlich der jeweils anwendbaren
Mehrwert-, Umsatz- und Verkaufssteuer
oder sonstigen auf den Services erhobe-
nen Steuern, Abgaben oder Gebihren
("Steuern"). Der Besteller ist fur die Zah-
lung aller Steuern verantwortlich, die in
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme
der Services stehen, es sei denn, es legt
dem Dienstleister eine glltige, von der zu-
standigen Steuerbehdrde genehmigte
Steuerbefreiungsbescheinigung vor. Wird
ShareP fir diese Steuern zahlungspflichtig,
unabhéangig vom Grund, verpflichtet sich
der Besteller, ShareP diesen Betrag umge-
hend zu bezahlen (sofern noch nicht be-
zahlt). Die Parteien vereinbaren, wo
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3.2

321

3.2.2

3.2.3

324

4.1

4.1.1

moglich, ein Reverse Charge Verfahren,
um die Zahlung von Steuern zu vereinfa-
chen.

Abrechnung/Rechnungsstellung/Verzug

Abrechnungsperiode. Die Provisionen wer-
den in Abrechnungsperioden berechnet,
die den Kalendermonaten entsprechen.
Auch eine allféllige Abonnementsgebihr
ist monatlich geschuldet. ShareP stellt dem
Besteller nach jeder Abrechnungsperiode
eine Abrechnungslbersicht sowie eine
Rechnung aus.

Vermietungsservice. Beim Vermietungs-
service zieht ShareP den vom Parkplatz
Nutzer geschuldeten Betrag fiir die Nut-
zung der Parkierungsanlage ("Nutzungsge-
blhr") ein. ShareP leitet den erhaltenen
Betrag, abzlglich der vereinbarten Provisi-
onen, Abonnementsgebihren, Vergiitun-
gen fir die Installation der Parkinfrastruk-
tur und allfallig weiter vereinbarten Vergi-
tungen sowie Steuern ("Nettobetrag"),
einmal monatlich und innert 15 Arbeitsta-
gen nach Erhalt der Rechnung des Bestel-
lers an diesen weiter. Die Rechnung ba-
siert auf den entsprechenden Berichten
von ShareP. Allfallige Bank- oder sonstigen
GebUhren gehen zu Lasten des Bestellers.

Einzig bei ShareP eingegangene und nicht
(teilweise) ruckerstattete Nutzungsgebih-
ren werden in den Reports/Rechnung be-
ricksichtigt und die Rechnung enthalt alle
vom Besteller zu tragenden Steuern. Sollte
ShareP nach mindestens zwei schriftlichen
Mahnungen keine ordnungsgemasse Rech-
nung erhalten, erlischt der Anspruch des
Bestellers auf den/Weiterleitung des Net-
tobetrages zwei Jahre nach der ersten
Mahnung.

Zahlungsfrist, Mahnung. Rechnungen sind
innert 15 Tagen zu begleichen. Nach Ab-
lauf der Zahlungsfrist befindet sich der Be-
steller ohne Mahnung in Verzug. Bei Zah-
lungsverzug kann ShareP ab Rechnungsda-
tum einen Verzugszins von 5% p.a. erhe-
ben bis zum Erhalt der vollstandigen Zah-
lung des falligen Betrags inkl. aufgelaufene
Zinsen.

Weitere Rechte und Pflichten der Parteien

Nicht regelkonformes Parken

Der Besteller erteilt ShareP im Rahmen des
Vermietungsservices das Recht, (i) einen

4.1.2

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

43.1

43.2

Parkplatz Nutzer von einer bestimmten
Nutzung auszuschliessen, insbesondere
wenn dieser gegen Vorschriften zur Nut-
zung der ShareP Plattform oder von Par-
kierungsanlagen verstosst, und/oder (ii)
bei derartigen Versttssen das Fahrzeug
des Parkplatz Nutzers zu entfernen oder
durch Dritte entfernen zu lassen (auf Kos-
ten Parkplatz Nutzer).

ShareP ist berechtigt, Strafgeblhren von
Parkplatz Nutzern, Untermietern und Dritt-
parteien fur die nicht autorisierte Nutzung
der Parkierungsanlagen zu erheben und
einzufordern. Die Einnahmen aus den
Strafgebiihren stehen ShareP als teilweiser
Ausgleich fur den Aufwand bei der Losung
von Konflikten zu. Der Besteller hat keiner-
lei Anspruch auf solche Strafgebuhren, je-
doch wird sein Recht nicht eingeschrankt,
Gber die unerlaubte Parkplatznutzung hin-
ausgehende Schadenersatzanspriiche ge-
geniber Parkplatz Nutzern, Untermietern
und Drittparteien geltend zu machen.

Informationen, Auslastung

ShareP gewahrt dem Besteller Zugriff zu
relevanten, erfassten Daten wie die Aus-
lastung der Parkierungsanlagen und er-
moglicht die Messung des Energiever-
brauchs der einzelnen Ladestationen.

ShareP setzt sich fur eine sinnvolle Auslas-
tung der Parkierungsanlagen ein, kann je-
doch keinerlei Zusicherungen abgeben.
D.h. die Registrierung auf der ShareP Platt-
form/Inanspruchnahme der Services bietet
keine Garantie fir die Vermietung von Par-
kierungsanlagen oder den Abschluss von
Untermietvertragen.

Angaben, Zugang, Unterhalt, Stérungen,
Kosten Parkierungsanlagen

Der Besteller stellt ShareP korrekte und
genaue Informationen Uber die Parkie-
rungsanlage (inkl. Bestandteile und Ein-
richtungen) bereit. Zudem ist der Besteller
dafir verantwortlich, dass solche Informa-
tionen, insbesondere Bilder und Videos,
keine gesetzlichen Bestimmungen oder
Rechte Dritter verletzen (z.B. geistigen Ei-
gentum oder Personlichkeitsrechte).

Der Besteller gewéahrt ShareP Zugang zu
den Parkierungsanlagen (inkl. Elektroin-
stallationen), um technische Inspektionen
und andere Tatigkeiten im Zusammenhang
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433

434

4.3.5

4.3.6

4.4

441

4.4.2

443

4.5

45.1

mit der Erfullung dieser Vereinbarung zu
ermoglichen.

Der Besteller behalt die volle Verantwor-
tung fir die tagliche Verwaltung der Par-
kierungsanlage(n). Dies schliesst, aber be-
schrankt sich nicht auf, Tatigkeiten wie
Reinigung, Schneerdumung sowie War-
tung.

Maéngel/Storungen in/an den Parkierungs-
anlagen sind ShareP unverzuglich mitzutei-
len und baldmoglichst durch den Besteller
zu beheben (vorbehalten bleibt

Ziff. 2.5.11.).

Weiter stellt ShareP dem Besteller bei Be-
darf Unterhalts- und/oder Support Ser-
vices gemass Ziff. 2.5.3 zur Verflgung.

Samtliche Betriebskosten, einschliesslich
unter anderem der Kosten fir elektrische
Energie, tragt der Besteller.

Parkinfrastruktur

ShareP ist fur die rechtliche Zuldssigkeit,
der Parkinfrastruktur verantwortlich. Das
Einholen der fir den Betrieb der Parkinfra-
struktur erforderlichen Bewilligungen oder
das Tatigen von notwendigen Mitteilungen
in diesem Zusammenhang, sind die Ver-
antwortung des Bestellers. Werden Ele-
mente einer Parkierungsanlage mit Par-
kinfrastruktur kombiniert, ist der Besteller
flr die rechtliche Zulassigkeit der "Gesamt-
kombination" verantwortlich, ShareP ist je-
doch zur Mitwirkung verpflichtet.

Der Besteller nutzt die Parkinfrastruktur
fachgerecht und gemass den Anweisungen
von ShareP und stellt deren Strom- sowie
Internetverbindung gemass den techni-
schen Anforderungen sicher. Bei allfalligen
Stromausfallen sind unverziglich Mass-
nahmen zur Stromwiederherstellung zu er-
greifen. Ohne die schriftliche, vorgangige
Zustimmung von ShareP sind Servicetatig-
keiten an der Parkinfrastruktur zu unter-
lassen.

Allfdllige Unregelmassigkeiten betreffend
die Parkinfrastruktur oder die ShareP Platt-
form sind ShareP unverziglich und schrift-
lich zu melden.

Zustimmungen, Bewilligungen etc.

Der Besteller bestatigt, zur Inanspruch-
nahme der Services, insbesondere der Ver-
mietungsservices und damit zusammen-
hangender Untermiete, befugt zu sein und

45.2

4.6

51

511

51.2

513

514

Uber samtliche erforderlichen Bewilligun-
gen flr den Betrieb und Verwaltung der
Parkierungsanlagen (inkl. Ladestationen)
zu verfugen. Der Besteller ist verantwort-
lich fur die Gultigkeit dieser Zustimmungen
und Bewilligungen sowie das Tatigen von
notwendigen Mitteilungen in diesem Zu-
sammenhang.

ShareP ist berechtigt, vom Besteller die zur
Uberprifung der Zustimmungen, Bewilli-
gungen und Mitteilungen erforderliche
Dokumentation anzufordern.

Login-Informationen

Der Besteller wahrt die Vertraulichkeit der
Login-Informationen zur Nutzung der
ShareP Plattform und ist fir den Account
verantwortlich.

ShareP Plattform

Allgemein

Die ShareP Software Plattform ist eine
Software-Anwendung bzw. mehrere Soft-
ware-Anwendungen des Dienstleisters, die
als Webapplikation und mobile Anwen-
dung (App) angeboten wird ("ShareP Platt-
form"). Die Funktionalitaten der Webappli-
kation und der mobilen Anwendung kén-
nen voneinander abweichen.

Um die Aktualitat und Effektivitat der
ShareP Plattform sicherzustellen, behalt
sich der Dienstleister das Recht vor, diese
jederzeit zu erweitern, zu andern oder
Funktionalitaten einzustellen.

Sicherheitsrelevante Patches und gene-
relle Updates der ShareP Plattform sind in
der Vergltung gemass Ziff. 3 enthalten.
Upgrades und zusatzliche Features sind
kostenpflichtig und kénnen separat be-
stellt werden.

Dem Besteller und den Parkplatz Nutzern
ist es untersagt, die ShareP Plattform zu
kopieren, zu beschadigen, zu manipulie-
ren, zu hacken, zu beeintrachtigen, zu ent-
schlisseln, Reverse Engineering durchzu-
fihren, zu dekompilieren, Sicherheitsme-
chanismen zu umgehen oder sonstige
Massnahmen zu ergreifen, die darauf ab-
zielen, den Quellcode oder die Funktions-
weise der ShareP Plattform zu analysieren
oder zu verandern.
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53

53.1

53.2
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6.1

6.2

Eigentumsrechte

ShareP ist und bleibt der alleinige Eigenti-

mer der ShareP Plattform- einschliesslich

aller damit zusammenhangenden Erzeug-

nisse (z.B. Schrifterzeugnisse, Computer

Code, Konzepte, Daten, Know-how, etc.) 6.3
sowie aller damit zusammenhangenden Ei-

gentums- und Schutzrechte weltweit.

Jede Verbesserung, Entwicklung, Modifika-

tion oder Verdnderung jeglicher Art der

ShareP Plattform und der Services ein-

schliesslich aller damit zusammenhéangen-

den Erzeugnissen (z.B. Schrifterzeugnisse, 7
Computer Code, Konzepte, Daten, Know-
how, etc.), die allein oder gemeinsam mit
dem Besteller oder einem Dritten wahrend
der Laufzeit der Vereinbarung erstellt, pro-
duziert, verfasst, redigiert, gedndert, kon-
zipiert oder in die Praxis umgesetzt wer-
den, sowie alle damit zusammenhdngen-
den Eigentums- und Schutzrechte weltweit
sind das alleinige und ausschliessliche Ei-
gentum des Dienstleisters, ohne Entschéa-
digungsanspruch eines allenfalls mitwir-
kenden Bestellers oder Dritten.

7.1

Nutzungsrechte

Wahrend der Laufzeit der Vereinbarung
raumt ShareP dem Besteller fiir seine be-
trieblichen Zwecke ein beschranktes, wi-
derrufbares, nicht Ubertragbares, nicht
sublizenzierbares und nicht ausschliessli-
ches Recht ein, die ShareP Plattform nach
Massgabe der Vereinbarung fir die vorge-
sehenen Zwecke zu nutzen.

Nicht explizit gewahrte Rechte behalt sich
ShareP ausdricklich vor und der Besteller
begriindet an diesen keine Anspriche.

Allféllige in der ShareP Plattform enthal-

tene Open Source Software oder Software

einer Drittpartei werden nach Massgabe 7.2
der Open Source- oder Drittparteilizenz

gewahrt.

Gewadbhrleistung

Die Services des Dienstleisters werden "AS
IS" zur Verfligung gestellt, und ShareP
Ubernimmt gegeniiber dem Besteller keine
andere Gewabhr, als dass die Services in
fachmannischer Weise und in Uberein-
stimmung mit anwendbaren Industriestan-

R 7.3
dards entwickelt wurden.

Im Speziellen lehnt der Dienstleister jegli-
che Zusicherung oder Gewahrleistung ab,

dass die ShareP Plattform ununterbrochen
oder fehlerfrei verfliigbar ist oder dass die
darin enthaltenen Informationen Uber
Parkplatz Nutzer korrekt oder vollstandig
sind.

Allféllige Herstellergarantien auf Parkinfra-
struktur werden hiermit auf den Besteller
Ubertragen (bei Miete von Parkinfrastruk-
tur einzig fir die Mietdauer). Dariber hin-
aus wird jegliche Gewahrleistung aus-
dricklich ausgeschlossen.

Haftung

Generell. Die Gesamthaftung des Dienst-
leisters gegeniliber dem Besteller oder des
Bestellers gegenuber dem Dienstleister,
sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung,
Verletzung gesetzlicher Pflichten oder an-
derweitig, darf den Betrag der bestellten
Services nicht Gberschreiten (liegen betref-
fend Hohe der Provisionen keine Erfah-
rungswerte fir ein Besteller vor, hat
ShareP Zahlen einer vergleichbaren Park-
anlage heranzuziehen und dem Besteller
mitzuteilen). Wurde die Vereinbarung fir
mehr als 12 Monate abgeschlossen, be-
tragt der maximale Haftungsbetrag den
pro rata Betrag fir die Laufzeit von 12 Mo-
naten.

Keine der Parteien haftet gegeniber der
anderen Partei fir entgangenen Gewinn,
Umsatz, Daten, Firmenwert oder indirekte
oder Folgeschaden, die der anderen Partei
entstehen. Ungeachtet des Vorstehenden
schliesst keine Bestimmung dieser Verein-
barung die Haftung fur (i) eine Verletzung
der Rechte des Dienstleisters an der
ShareP Plattform, oder (ii) vorsatzliches
oder grobfahrldssiges Verhalten aus oder
schrankt sie in irgendeiner Weise ein.

Schiden durch Nutzer/Untermieter/Dritte.
ShareP haftet nicht fir Handlungen oder
Unterlassungen der Parkplatz Nutzer, Un-
termieter und/oder Dritter und tritt allfal-
lige Anspriche betreffend die Parkierungs-
anlage(n) und die Parkinfrastruktur gegen
Parkplatz Nutzer, Untermieter und/oder
Dritte hiermit an den Besteller ab, der be-
statigt, keinerlei Uber diese Abtretung hin-
ausgehende Anspriiche gegentber ShareP
zu haben.

Parkinfrastruktur, Schaden Nutzer. Der Be-
steller haftet ShareP insbesondere aber
nicht beschrankt auf fir die durch ihn/sie,
Nutzer oder Dritte verursachte Schaden an
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7.4

8.1

8.1.1

gemieteter Parkinfrastruktur. Fir allfallige
Schaden/Anspriche von Parkplatz Nutzern
oder Dritten aufgrund von Parkierungsan-
lagen, Parkinfrastruktur oder der Inan-
spruchnahme der Services (insb. aufgrund
(Unter-)Mietverhaltnis mit ShareP) haftet
einzig der Besteller, der ShareP diesbezlg-
lich vollstandig schadlos halt.

Verletzung von Drittrechten durch Dienst-
leister. Der Dienstleister halt den Besteller
vollstandig schadlos, sollten gegen ihn/sie
Klagen oder Verfahren eingeleitet werden
wegen Verletzung von bestehenden Rech-
ten Dritter durch die ShareP Plattform. Vo-
raussetzung ist, dass der Besteller (i) den
Dienstleister unverzUglich Gber den An-
spruch und die drohende Geltendmachung
eines Anspruchs informiert; (ii) dem
Dienstleister die alleinige Befugnis zur Un-
tersuchung, Verteidigung oder Beilegung
des Anspruchs einraumt; und (iii) den
Dienstleister bei der Untersuchung, Vorbe-
reitung, Verteidigung und Beilegung des
Anspruchs unterstitzt.

Vertraulichkeit, Datenschutz

Vertraulichkeit

Die Parteien verpflichten sich, alle vertrau-
lichen Informationen, die von einer Partei
(der "offenlegenden Partei") der anderen
Partei (der "empfangenden Partei") offen-
gelegt werden, vertraulich zu behandeln.
Ohne Einschrankung sind alle nicht-6ffent-
lichen Informationen ber diese Vereinba-
rung, die Services und die ShareP Platt-
form vertrauliche Informationen ("Vertrau-
liche Informationen"). Alle anderen Ver-
traulichen Informationen mdssen (i) von
der offenlegenden Partei zum Zeitpunkt
der Offenlegung in schriftlicher oder sons-
tiger greifbarer Form als solche bezeichnet
und gekennzeichnet werden; oder (ii) zum
Zeitpunkt der Offenlegung in anderer
Weise verninftigerweise als vertraulich
angesehen werden.

Ungeachtet des Vorstehenden zdhlen zu
den Vertraulichen Informationen keine In-
formationen, die (i) der Offentlichkeit
ohne Verschulden der empfangenden Par-
tei allgemein zuganglich sind; (ii) die emp-
fangende Partei nachweislich rechtmassig
in ihrem Besitz hatte, bevor sie von der of-
fenlegenden Partei an die empfangende
Partei weitergegeben wurde; (iii) von einer
Partei unabhéngig und ohne Verwendung

8.1.3

8.2

8.2.1

8.2.2

Vertraulicher Informationen entwickelt
wurden; oder (iv) eine Partei rechtmassig
von einem Dritten erhélt, der das Recht
hat, Vertrauliche Informationen weiterzu-
geben.

Die Parteien verpflichten sich, die Vertrau-
lichen Informationen streng vertraulich zu
behandeln und alle angemessenen Vor-
kehrungen zu treffen, um deren uner-
laubte Nutzung oder Offenlegung zu ver-
hindern, und die Vertraulichen Informatio-
nen nicht fir andere Zwecke als die Erfil-
lung dieser Vereinbarung zu verwenden.

Datenschutz

Allgemein. Jede Partei verpflichtet sich,
alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen,
damit sie die auf sie anwendbaren Daten-
schutzgesetze einhalt.

Der Besteller teilt dem Dienstleister die
Kontaktinformationen derjenigen seiner
Mitarbeiter oder Reprasentanten mit, wel-
che Zugang zu den Personendaten der
Parkplatz Nutzer erhalten dirfen (Zugriff in
der ShareP Plattform, Erhalt von Reports
per Email, etc.).

Unter Vorbehalt der nachfolgenden Ziffer
erfolgt die Verarbeitung von Personenda-
ten grundsatzlich durch die jeweils verar-
beitende Partei in eigenstandiger Verant-
wortlichkeit.

Gemeinsame Verantwortlichkeit. Die Par-
teien sind fur folgende Verarbeitungstatig-
keiten gemeinsam verantwortlich (joint
controllership):

- Die Verarbeitungstatigkeit betrifft Per-
sonendaten der Parkplatz Nutzer; und

- sieerfolgt auf der ShareP Plattform
oder durch die Parkinfrastruktur (z.B.
ALPR Kameras).

Nimmt der Besteller darliberhinausge-
hende Datenverarbeitungen vor, so ist es
fur diese eigenstandiger Verantwortlicher
und alleine fir die Einhaltung der anwend-
baren Datenschutzgesetze zustdndig. Dies
gilt beispielsweise fiir Datenexporte aus
der ShareP Plattform heraus, oder fur all-
fallige eigene Uberwachungskameras, die
der Besteller in der Parkierungsanlage be-
treibt.

Im Rahmen der gemeinsamen Verantwort-
lichkeit ist der Dienstleister Hauptzustandi-
ger fur die Erfillung der
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8.2.3

datenschutzrechtlichen Verpflichtungen
gemadss der Schweizer Datenschutzgesetz-
gebung und/oder der EU-Datenschutz-
Grundverordnung DSGVO. Insbesondere:

- ist er zustandig fur die Erfullung der
Informationspflichten gegenlber den
Parkplatz Nutzern;

- ister Anlaufstelle fir Parkplatz Nutzer,
die ihre Rechte gemadss den anwend-
baren Datenschutzgesetzen wahrneh-
men mochten, sowie fur Anfragen der
zustandigen Datenschutzbehorden;

- ister zustandig fir den angemessenen
Schutz und die datenschutzkonforme
Loschung der Personendaten in der
ShareP Plattform bzw. Parkinfrastruk-
tur;

- fuhrt er eine allfallige Datenschutz-
Folgenabschatzung durch, soweit eine
solche gesetzlich erforderlich ist.

Der Besteller:

- leitet allfallige Anfragen von Parkplatz
Nutzern oder Behérden in Bezug auf
die Personendaten unverziglich an
den Dienstleister weiter;

- unterstltzt den Dienstleister in ange-
messener Weise bei der Erflllung der
obengenannten Verpflichtungen.

Der Dienstleister halt den Besteller voll-
standig schadlos, sollten aufgrund der ge-
meinsamen Verantwortlichkeit Klagen
oder Verfahren gegen den Besteller einge-
leitet werden, weil der Dienstleister seine
in diesem Abschnitt genannten Verpflich-
tungen oder das anwendbare Daten-
schutzrecht verletzt. Voraussetzung ist,
dass der Besteller (i) den Dienstleister un-
verziglich Gber den Anspruch und die dro-
hende Geltendmachung eines Anspruchs
informiert; (ii) dem Dienstleister die allei-
nige Befugnis zur Untersuchung, Verteidi-
gung oder Beilegung des Anspruchs ein-
raumt; und (iii) den Dienstleister bei der
Untersuchung, Vorbereitung, Verteidigung
und Beilegung des Anspruchs unterstitzt.

Datenschutzerkldarung des Dienstleisters.
Mehr Informationen zur Datenverarbei-
tung durch den Dienstleister finden sich in
dessen Datenschutzerklarung: Link.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

Dauer, Beendigung

Ohne anderslautendende Abmachung tritt
diese Vereinbarung am Tag der Unter-
zeichnung des Bestellformulars durch
beide Parteien in Kraft und wird fur eine
Dauer von 12 Monaten abgeschlossen. Die
Vereinbarung verlangert sich automatisch
um 12 aufeinanderfolgende Monate, es sei
denn eine Partei kiindigt diese Vereinba-
rung unter Einhaltung einer Kiindigungs-
frist von 3 Monaten zum Ende der Verein
barungsdauer schriftlich (z.B. E-Mail).

Jede Partei hat das Recht, diese Vereinba-
rung jederzeit zu kindigen (i) im Falle ei-
ner wesentlichen Verletzung dieser Ver-
einbarung durch die andere Partei, die
nicht innerhalb von dreissig (30) Tagen
nach schriftlicher Mitteilung (z.B. per Mail)
der Verletzung geheilt wird; oder (ii) im
Falle einer nicht vereinbarungskonformen
Nutzung der Services.

Mit Beendigung der Vereinbarung gemass
Ziff. 9.1 oder bei Vorliegen einer wesentli-
chen Vertragsverletzung gemass Ziff. 9.2
erldschen alle dem Besteller im Rahmen
dieser Vereinbarung gewdhrten Nutzungs-
rechte und anderen Rechte und der Be-
steller verpflichtet sich, alle ausstehenden
Vergitungen und anderweitig geschulde-
ten Betrage unverziglich zu bezahlen.

Bei einer durch den Besteller zu verant-
wortenden vorzeitigen Beendigung ge-
mass Ziff. 9.2 sind die Vergltungen und
anderweitig geschuldeten Betrage tber
die gesamte, urspriinglich vereinbarte Ver-
tragsdauer geschuldet.

Der Besteller kann von ShareP bis dreissig
(30) Tage nach Ende der Vereinbarung die
in der ShareP Plattform gespeicherten
Kontoinhalte herausverlangen. Die Heraus-
gabe erfolgt ohne Anspruch auf eine be-
stimmte Form der Zusammenstellung oder
Darstellung. Nach Ablauf dieser Frist ist
der Dienstleister nicht mehr verpflichtet,
Kontoinhalte des Bestellers aufzubewah-
ren oder zur Verfiigung zu stellen.

Bestimmungen dieser Vereinbarung, die
aufgrund ihres Inhalts weiterhin gelten sol-
len, bleiben auch nach der Beendigung der
Vereinbarung anwendbar.

Sonstiges

Gesamte Vereinbarung. Diese Vereinba-
rung (d.h. Bestellformular inkl. Anhdnge
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10.2

10.3

10.4

10.5

und der darin referenzierten Dokumente)
stellt die gesamte Vereinbarung zwischen
ShareP und dem Besteller in Bezug auf die
Services dar.

Salvatorische Klausel. Sollten einzelne
Bestimmungen dieser Vereinbarung un-
wirksam oder unvollstandig sein oder
sollte die Erflllung unmoglich werden, so
wird hierdurch die Wirksamkeit der Gbri-
gen Teile dieser Vereinbarung nicht beein-
trachtigt. ShareP verpflichtet sich fir die-
sen Fall, eine solche Bestimmung unver-
zlglich durch eine zuldssige, wirksame Be-
stimmung zu ersetzen, die nach ihrem In-
halt der urspringlichen Absicht am nachs-
ten kommt.

Abtretung. Keine Partei darf ihre Rechte
oder Pflichten aus dieser Vereinbarung
ohne die vorherige schriftliche Zustim-
mung der anderen Partei (die nicht unbillig
zu verweigern ist) abtreten. Ausnahme:
Jede Partei ist befugt, diese Vereinbarung
in ihrer Gesamtheit ohne die Zustimmung
der anderen Partei an ein ihr verbundenes
Unternehmen oder in Verbindung mit ei-
ner Fusion, einem Erwerb, einer Unterneh-
mensumstrukturierung oder dem Verkauf
aller oder wesentlicher Teile ihrer Verméo-
genswerte abzutreten.

Anderungen dieser Vereinbarung. Ande-
rungen dieser Vereinbarung bedirfen der
Schriftform und der Zustimmung der auto-
risierten Personen (wobei die elektroni-
sche Form von Text die Voraussetzung der
Schriftform erfullt).

Anwendbares Recht und Gerichtsstand.
Diese Vereinbarung untersteht aus-
schliesslich dem schweizerischen Recht
(ohne Anwendung internationaler Ver-
trage oder von Kollisionsnormen, die zur
Anwendung eines anderen Rechts fiihren
wuirden). Ausschliesslicher Gerichtsstand
far Streitigkeiten in Zusammenhang mit
dieser Vereinbarung ist Zirich, Schweiz.

8/8



	1 Regelungsbereich
	2 Services
	2.1 Allgemein
	2.2 Parkinfrastruktur
	2.3 Verwaltungsservice
	2.4 Vermietungsservice (Sub-Lease)
	2.5 Reparaturen ShareP und weitere Services

	3 Vergütung und Abrechnung
	3.1 Vergütung und Steuern
	3.2 Abrechnung/Rechnungsstellung/Verzug

	4 Weitere Rechte und Pflichten der Parteien
	4.1 Nicht regelkonformes Parken
	4.2 Informationen, Auslastung
	4.3 Angaben, Zugang, Unterhalt, Störungen, Kosten Parkierungsanlagen
	4.4 Parkinfrastruktur
	4.5 Zustimmungen, Bewilligungen etc.
	4.6 Login-Informationen

	5 ShareP Plattform
	5.1 Allgemein
	5.2 Eigentumsrechte
	5.3 Nutzungsrechte

	6 Gewährleistung
	7 Haftung
	8 Vertraulichkeit, Datenschutz
	8.1 Vertraulichkeit
	8.2 Datenschutz

	9 Dauer, Beendigung
	10 Sonstiges

